
Neuerungen bei der Pflege 2024

Zu Hause
5 % Erhöhung des Pflege-

geldes und der  finanziellen 
Unterstützung für 

 ambulante Sachleistungen.

Heim
15 % Senkung des Eigenanteil 
im ersten Jahr, im zweiten um 
30 %, im dritten um 50 % und 

im vierten sind es 75 %.

Bis 25 Jahre
Anspruch auf ein 

 Entlastungsbudget ab 
Pflegegrad 4.

Lohnersatz
Bis zu 15 Tage Freistellung von der 
Arbeit. Bei Lohnausfall Anspruch 

auf Pflegeunterstützungsgeld.

Gemeinsame Reha
Pflegepersonen haben 

Anspruch auf eine Reha. 
Auch die zu pflegende 

Person kann in bestimmten 
Fällen in der Einrichtung 
aufgenommen werden.  

Begutachtung/Auskunft
Telefonische Begutachtung 
in bestimmten Fällen auch 
künftig möglich. Auskünfte 
über Leistungen und Kosten 

können alle sechs Monate 
eingefordert werden. 


